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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 19.12.2018 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Oberbürgermeister Bausewein, 

 

das Bundesfinanzministerium hat mitgeteilt, dass es zur Linderung von Wohnungsnot die 

bundeseigenen Flächen den Kommunen zu Vorzugspreisen zum Verkauf anzubieten. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage gemäß § 9 Abs.2 der Geschäftsordnung des 

Stadtrates zur Beantwortung in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2018: 

1. Welche Grundstücke und Immobilien gehören der BIMA in Erfurt? 

2. Gibt es schon Verhandlungen bzw. Pläne für den Erwerb durch die Stadt der unter Frage 1 

genannten Grundstücke und Immobilien? 

3. Welche Grundstücke und Immobilien aus Frage 1 sind für die Entwicklung des 

kommunalen Wohnungsbaus geeignet? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

26.11.2018, gez. i. V. König   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Bärwolff, Frakion DIE LINKE. 
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